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BETREFF Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Umsätze von Sammlermünzen 

BEZUG BMF-Schreiben vom 27. Dezember 1983 
- IV A 1 - S 7220 - 44/83 - (BStBl I S. 567) 

GZ IV B 7 - S 7229 - 10/03 (bei Antwort bitte angeben) 

(1) Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf die steuerpflichtigen Umsätze von Sammler­
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2. Silbermünzen 

Nach Tz. 170 des Bezugsschreibens kann aus Vereinfachungsgründen bei der Ermittlung des 
Metallwerts (Silberwerts) von Silbermünzen der letzte im Monat November festgestellte Rück­
nahmepreis je Kilogramm Feinsilber (sog. DEGUSSA-Silberpreis) für das gesamte folgende 
Kalenderjahr zu Grunde gelegt werden. Für das Kalenderjahr 2004 ist die Wertermittlung nach 
einem Silberpreis (ohne Umsatzsteuer) von 139 EURO je Kilogramm (sog. DEGUSSA-Silberpreis 
am 28. November 2003) vorzunehmen. 

(2) Die Liste der dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Silbermünzen (Anlage des Bezugs­
schreibens) gilt grundsätzlich auch für das Kalenderjahr 2004. Etwaige Änderungen der Liste werden 
ggf. besonders bekannt gegeben werden. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 
Müller-Gatermann 


